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ken von Trämeln ist gefährlicher als das
Rücken ganzer Stämme.
Es ist klug, schwierige Rückearbeiten
einem Fachmann zu überlassen!

Transportieren

Viele Wälder sind schlecht erschlossen und
der Abtransport des Holzes ist schwierig.
Mit Laub und Schnee bedeckte Strassen
sind sehr häufig. Es ist deshalb nicht
verwunderlich, dass in diesem Jahr bereits
mehrere Personen tödlich oder schwer
verletzt wurden beim Abtransport von Brenn-
und Bauholz. Es sind dies Nachstossun-
fälle, die auf schlechte, z. T. unbrauchbare
Anhängerbremsen zurückzuführen sind.
Abgelaufene Pneus an Traktoren tragen das
ihre dazu bei. Für Landwirte, die ihren Traktor

viel im Wald einsetzen, empfiehlt es
sich, einen Allradtraktor anzuschaffen.
Anhänger für den Holztransport müssen
unbedingt eine Betriebsbremse aufweisen, d.
h. eine Bremse, die sich vom Traktorsitz
aus leicht bedienen lässt. Schlecht sind
folgende Bremsen:

— Spindelbremsen:
Häufig funktionieren diese Bremsen nicht
mehr, da sie entweder abgenutzt oder
eingerostet sind. Begleitpersonen als
Bremser können in den engen Strassen
leicht unter die Räder kommen.

— Auflaufbremsen:
Wenn der Traktor auf Geröll, Splitt,
Schnee oder nassem Laub gleitet,
funktioniert diese Bremse nicht.

Am besten geeignet sind Druckluft- oder
hydraulische Bremsanlagen. Häufig wird
das Gewicht des Holzes unterschätzt. An
einen Anhänger, der dem Holztransport
dient, sowohl Brennholz als auch Bauholz,
muss auch die nötige Signalisierung und
Beleuchtung angebracht werden. Nach hinten

überragende Stämme müssen mit
einem Signalkörper bezeichnet werden und
dürfen die hinterste Achse um maximal 5 m
nach hinten überragen! Ferner gilt: Anhänger

nicht überladen und Ladung gut
sichern.

Für alle Fälle : Sicherheit!

Wer verhüten will, dass ein stürzender
Traktor oder Motorkarren (Transporter) im
Falle des Ueberollens den Fahrer erdrückt,
verwendet eine Fahrerschutzvorrichtung in

Form eines Sicherheitsbügels, -rahmens
oder einer-kabine.

Darf ein beschädigter Schutzrahmen
repariert werden?

Sei es nach einem Unfall, sei es durch
Einwirkung anderer Umstände, kommt es vor,
dass Teile von einem Schutzrahmen oder
-bügel verbogen, gerissen oder gebrochen
werden. Nun wird man versuchen, den
Schutzrahmen wieder in seine alte Form
zu bringen. Schutzvorrichtungen, welche
speziell für eine bestimmte Fahrzeugmarke
konstruiert und getestet worden sind, können

ihre Schutzfunktion nur erfüllen, wenn
an konstruktiver Gestaltung und
Materialbeschaffenheit keine Aenderungen eingetreten

sind. Die Möglichkeit der Gefügever-
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änderung des Materials ist so gross, dass
wir eher abraten, reparierte Schutzvorrichtungen

als Sicherheitsrahmen oder -bügel
zu verwenden.

Aus festigkeitstechnischen Gründen ist
grundsätzlich jede Reparatur an stark
beschädigten Sicherheitsrahmen zu unterlassen.

Geringe Schäden ohne Risse und Brüche

sollten nur durch einen gut ausgebildeten

Fachmann ausgebessert werden.

Abänderungen an einer geprüften
Schutzvorrichtung
(z. B. Verkürzen der Bauhöhe)

Für das Verkürzen einer geprüften
Fahrerschutzvorrichtung ist, ähnlich wie für
abklappbare Schutzvorrichtungen, ein
Bedürfnisnachweis durch den kantonalen
Maschinenberater zu erbringen. Zusätzlich muss
die Bewilligung der Prüfstelle eingeholt
werden.
Ob nun eine in der Bauhöhe verkürzte oder
sonst geänderte Ausführung der bereits
geprüften Schutzvorrichtung einem neuen
Festigkeitsnachweistest unterzogen werden
muss oder ob die vorgenommene Aende-
rung die Festigkeit nicht beeinträchtigt,
kann aufgrund einer FAT-Expertise
bestimmt werden. Jede Aenderung eines
bereits geprüften Schutzrahmens kann die
Wiederholung des Pendelschlagtestes nö¬

tig machen. Ohne Einwilligung der
Prüfstelle und vorliegenden Bedürfnisnachweis
des kantonalen Maschinenberaters ist von
einer Aenderung — insbesondere einer
Verkürzung der Schutzvorrichtung — abzuraten.

Bei allfälligen Unfällen könnte die
Versicherung eventuell unerlaubte Aenderun-
gen geltend machen, was ihr ein
Rückgriffsrecht gegenüber dem «Verursacher»
gäbe. Das könnte für die Betroffenen sehr
schwerwiegende finanzielle Folgen haben.

Schlusswort

Es ist auch für einen erfahrenen Fachmann
schwierig, einen Sicherheitsrahmen auf
Anhieb so zu bauen, dass er mit Sicherheit
einem Sturz standhält. Nur geprüfte
Sicherheitsvorrichtungen bieten Gewähr, dass sie
funktionell, qualitativ und sicherheitstechnisch

den nötigen Anforderungen entsprechen,

allerdings nur dann, wenn sie gemäss
Vorschrift angebracht wurden.
Es empfiehlt sich, von Zeit zu Zeit alle
Befestigungselemente — insbesondere die
Schrauben — auf festen Sitz zu prüfen. Bei
gebrochenen Schweissverbindungen ist
Vorsicht geboten. In einem solchen Falle
ist der Austausch unbrauchbar gewordener
Teile durch Originalersatzteile die sicherste

Lösung. Ein Schutzanstrich zur rechten
Zeit beugt ausserdem vorzeitiger Korrosion
vor. N. Uenala, FAT, Tänikon

Unfälle beim Arbeiten mit Kleinteile-
Reinigungsgeräten / Kreislaufreiniger

In Garagen, Reparatur- und mechanischen
Werkstätten sind zahlreiche Kleinteile-Rei-
nigungsgeräte im Einsatz, in denen Lösemittel

mit einem Flammpunkt über 30° C

verwendet werden. Kürzlich haben sich
zwei tödliche Unfälle beim Arbeiten mit
solchen Geräten ereignet. Die SUVA macht
in diesem Zusammenhang auf folgende
Tatsachen aufmerksam:

Lösemittel mit einem Flammpunkt über
30° C, die im Handel als «unbrennbar»
angeboten werden, entflammen sich dennoch
bei Anwesenheit einer Zündquelle (z. B.

Schweissflamme), wenn sie
a) über ihren Flammpunkt erhitzt werden,

oder
b) durch ein anderes Lösemittel mit einem

tiefen Flammpunkt (unter 30° C), wie
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